
Anlage 1 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange (2. Offenlage)  
 
 
1. Landwirtschaftskammer NRW -Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis-, Köln mit Schreiben 

vom 07.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
2. LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn mit Schreiben vom 

07.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
3. SWB Energie und Wasser, Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg mit Schreiben 

vom 11.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in der Planung bereits berück-
sichtigt. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bei der Planung bereits be-
rücksichtigt. Im Bebauungsplan ist die Hauptwasserleitung DN 600 einschließlich der 
Schutzstreifen als Hauptversorgungsleitung nachhaltig gekennzeichnet. 

 
 
4. RWE Westfalen-Weser-Ems-Netz Service GmbH, Dortmund mit Schreiben vom 

11.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
5. Bezirksregierung Düsseldorf -Luftverkehr- mit Schreiben vom 14.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 



 
6. Regionalgas Euskirchen mit Schreiben vom 15.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
7. Bezirksregierung Düsseldorf -Kampfmittelbeseitigungsdienst- mit Schreiben 

vom 18.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den bereits vorgebrachten Anregungen 
wird gefolgt. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bereits im Schreiben vom 29.06.2009 
hat die Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst, darauf hingewie-
sen, dass innerhalb des Plangebietes eine mögliche Existenz von Kampfmitteln vor-
liegt. Den Hinweisen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde bereits dahingehend 
Rechnung getragen, dass im Bebauungsplan ein entsprechender Hinweis zu den ver-
muteten Kampfmitteln aufgenommen wurde.  
Gemäß Anregungen des Einwenders wurde im Mai 2010 auf der Fläche des Sport-
platzstandortes eine Sachverhaltermittlung durch den Kampfmittelräumdienst durchge-
führt und mit Bericht vom August 2010 abgeschlossen. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass der Sportplatzstandort 1 nördlich des Um-
spannwerkes und westlich der Paul-Dickopf-Straße nicht mehr weiter verfolgt wird und 
somit auch nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens ist. Es verbleibt lediglich der 
Sportstandort 2 nördlich des Regenrückhaltebeckens westlich der Paul-Dickopf-Straße. 

 
 
8. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 19.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wird gefolgt. Bereits 
im Bebauungsplan wurden Minderungsmaßnahmen zur Reduzierung der im Plangebiet 
anfallenden Entwässerungsmengen aufgenommen. Hier sind insbesondere die ver-
kehrsberuhigten Wohnstraßen, Fuß- und Radwege sowie die privaten Stellplatzflächen 
und deren Zufahrten zu nennen, die gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes ein-
schließlich der Tragschicht wasserdurchlässig herzustellen sind. Die Regelung über die 
Sammlung zur Nutzung des Niederschlagswassers für die Garten- und Freianlagen-
bewässerung im Bebauungsplan ist nicht durchführbar, da nicht sichergestellt werden 
kann, dass die entsprechenden Niederschlagswässer zurückgehalten und für die Gar-
ten- und Freianlagenbewässerung genutzt werden. Somit wird dieser aufgeführte 
Punkt zur Minimierung der Entwässerungsmengen nicht im Bebauungsplan vermerkt. 
In Abstimmung mit dem Erftverband wurden somit mögliche reduzierende Maßnahmen 
besprochen und entsprechend im Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe sollen im Sinne der Skalierung 
von Eingriffen möglichst in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang durch 
geeignete Maßnahmen kompensiert werden. Hierzu ist im Bebauungsplan festgesetzt 



und mit der Unteren Landschaftsbehörde sowie der Landwirtschaftskammer abge-
stimmt, dass der Ausgleich der Eingriffe im unmittelbaren Anschluss an die geplanten 
Sportflächen erfolgen soll. Somit können neben dem eigentlichen naturschutzfachli-
chen Ausgleich auch u.a. die mit der Planung verbundenen Eingriffe in das Land-
schaftsbild kompensiert werden. Nördlich an das Plangebiet schließt ein Graben, ein 
namenloses Gewässer, an. Im direkten südlichen Anschluss, im Norden des Plange-
bietes, erfolgt die Festsetzung einer Maßnahmenfläche. Folglich wird dem Ansinnen 
des Erftverbandes entsprochen, in diesem Bereich die Maßnahmenflächen an Gewäs-
ser anzuordnen.  

 
Die Entwässerung des Niederschlagswassers im Bereich des Sportstandortes soll 
weitgehend in Form einer flächigen Versickerung innerhalb der festgesetzten Grünflä-
chen bzw. Maßnahmenflächen erfolgen. Es ist ein Überlauf an den nördlich des Plan-
gebietes gelegenen Graben in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des 
Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. Hier ist nach Aussage der Unteren Wasserbehörde 
grundsätzlich eine Einleitung mit entsprechenden baulichen Maßnahmen der Rückhal-
tung möglich. Im Falle einer Einleitung ist der Graben zu reaktivieren. Es wird somit 
davon ausgegangen, dass das im Plangebiet maßgeblich anfallende Niederschlags-
wasser über eine flächige Versickerung bzw. über Mulden abgeleitet werden kann. 
Somit ist Ziel, die in das Gewässer einzuleitende Niederschlagsmenge so gering wie 
möglich zu gestalten.  

 
 
9. Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf mit Schreiben vom 27.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
10. Straßen NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Euskirchen mit Schreiben vom 

27.01.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen in Bezug auf die Werbeanlagen werden zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen in Bezug auf die Lage der Einfahrt zum Lebensmittelmarkt wird nicht 
gefolgt. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan sind bereits Ein-
schränkungen zu Werbeanlagen getroffen worden. Demnach wird den Anregungen ge-
folgt. 
 
Die geplante Zufahrt zu dem Lebensmittelmarkt befindet sich ca. 35 m vom Außenra-
dius des geplanten Kreisels entfernt. Hier soll ca. mittig des festgesetzten Sonderge-
bietes die Erschließung des Lebensmittelmarktes erfolgen. Durch die Lage der Einfahrt 
zum Lebensmittelmarkt kann eine gute Erschließung der Stellplatzflächen erfolgen so-
wie auch eine funktionsfähige Anlieferung der Anlieferungsbereiche im Süden des ge-
planten Lebensmittelmarktes erzielt werden. Eine weitere Verlagerung des Einfahrtsbe-
reiches in Richtung Norden wird aus Gründen, insbesondere des Immissionsschutzes 
sowie der verkehrlichen Abwicklung, nicht zugestimmt, da bei einer Verlagerung des 
Einfahrtsbereiches in Richtung Norden die nördlich angrenzenden Wohngebiete sowie 
Mischgebiete eine stärkere Belastung durch Straßenverkehrslärm als auch gewerbli-
chen Lärm durch die Anlieferung des Lebensmittelmarktes erfahren würden. Ziel ist 
somit, eine funktionsfähige Erschließung des Lebensmittelmarktes herbeizuführen, die 



ein konfliktfreies Nebeneinander der unterschiedlichen Nutzungen gewährleistet, um 
möglichst die wesentlichen Verkehre, und hier insbesondere die Anlieferung von den 
geplanten und festgesetzten Wohn- und Mischgebieten fernzuhalten. Aufgrund der ge-
nannten Aspekte wird den Anregungen nicht gefolgt. 

 
 
11. Polizeipräsidium Bonn - Kommissariat Vorbeugung - mit Schreiben vom 

01.02.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
12. Stadtwerke Meckenheim mit Schreiben vom 05.02.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bezugnehmend auf die geplante Ver-
sorgung innerhalb des Plangebietes erfolgt im Baugenehmigungsverfahren vor Baube-
ginn eine Abstimmung mit den Stadtwerken der Stadt Meckenheim. Den Anregungen 
wird entsprechend gefolgt. 

 
 
13. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Landesbetrieb Wald und Holz - Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Eitorf 
- Bezirksregierung Köln - Landeskultur und Landesentwicklung - 
- Rhein-Sieg-Kreis - Regional-/Bauleitplanung -, Siegburg  
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